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Vorlage an den Gemeinderat

Sanierungsrechtliche Genehmigung nach § 144 BauGB, Rathausplatz, Flst.
Nr. 4307, Gemarkung Neuenburg

Teilnehmer: TLin Cornelia Müller

I. Sachvortrag

Der Sanierungsstelle wurde per E-Mail vom 09.12.2021 der Mietvertrag vom
05./06.09.2021 über die gewerbliche Nutzung von Räumen als „Asian-Restaurant“
auf dem Grundstück Flst. Nr. 4307, Rathausplatz, Gemarkung Neuenburg, zur
Erteilung einer sanierungsrechtlichen Genehmigung übersandt.

Da der Mietgegenstand im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“ liegt
und das Mietverhältnis auf bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr eingegangen
wird, ist eine Genehmigung des Mietvertrages gemäß § 144 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
erforderlich. Um abschließend prüfen zu können, ob die
Genehmigungsvoraussetzung erfüllt sind, hat die Stadt die einmonatige
Genehmigungsfrist durch Bescheid vom 21.12.2021 gemäß § 145 Abs. 1 Satz 1
Halbs. 2, § 22 Abs. 5 Sätze 2 und 3 BauGB um zwei Monate bis zum 09.03.2022
verlängert.

Entgegen dem Wortlaut von § 145 Abs. 2 BauGB („Die Genehmigung darf nur
versagt werden, wenn…“) muss die sanierungsrechtliche Genehmigung versagt
werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass das Vorhaben, der Rechtsvorgang
einschließlich der Teilung eines Grundstücks oder die damit erkennbar bezweckte
Nutzung die Durchführung der Sanierung unmöglich machen oder wesentlich
erschweren oder den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen würde. Den
Gemeinden ist insofern kein Ermessen eröffnet. Ein Vorgang läuft den Zielen und
Zwecken der Sanierung zuwider, wenn er der städtebaulichen Planung für das
betreffende Grundstück widerspricht und die Beseitigung seiner Folgen zu einer
Verzögerung der zügigen Durchführung der Sanierung oder finanziellen
Mehrbelastungen der Gemeinde führen würde. Hierunter fällt insbesondere der
Abschluss von Nutzungsverträgen i. S. v.  § 144 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, wenn die
vereinbarte Nutzung nicht der städtebaulichen Planung der Gemeinde entspricht und
sich die Stadt deshalb später Entschädigungsansprüchen nach § 185 BauGB
ausgesetzt sieht, wenn sie den Nutzungsvertrag nach § 182 BauGB aufheben will,
um die Sanierung nicht in Frage zu stellen.

Nach diesen Maßstäben ist die sanierungsrechtliche Genehmigung zu erteilen:

Dem vorgelegten Mietvertrag vom 05./06.09.2021 zufolge soll der Mietgegenstand
zum Zwecke des Betriebs eines „Asian-Restaurant“ vermietet werden. Der
Beschluss des Gemeinderats vom 30.04.2018 hat die Ziele der Sanierung im



Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“ dahingehend konkretisiert, dass die Neuansiedlung
von „Quick-Service-Gastronomie“ verhindert werden soll, um dem Entstehen einer
„Schnellimbissmeile“ vorzubeugen. Als Abgrenzungskriterium zur „Full-Service-
Gastronomie“ werden insbesondere Sitzgelegenheiten, Toiletten sowie der Service
am Platz genannt, wobei die Aufzählung nicht abschließend ist. Die Verwaltung geht
davon aus, dass das vorliegende Nutzungskonzept bei einer Gesamtwürdigung
insgesamt nicht als „Quick-Service-Restaurant“ gewertet werden kann. Zwar ist der
Gastraum vergleichsweise klein. Gleichwohl erfüllt die beabsichtigte Nutzung
sämtliche der in den Sanierungszielen genannten Kriterien für eine „Full-Service-
Gastronomie“. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in den warmen Jahreszeiten
weitere Tische im Freien vor dem Restaurant aufgestellt werden sollen. Trading-
Down-Effekte sind auch deshalb nicht zu befürchten, weil die Aufstellung von
Geldspielgeräten nicht beabsichtigt ist. Nach der Bewertung der Verwaltung verstößt
das Nutzungskonzept daher nicht gegen die Sanierungsziele.

II. Beschlussantrag

Der Gemeinderat wird gebeten, die Sanierungsstelle der Stadt zu beauftragen, die
sanierungsrechtliche Genehmigung für das vorgelegte Nutzungskonzept zu erteilen.
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